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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

1 Verfahrensablauf

Gemäß § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch ist der 23. Änderung des Flächennutzungs-
plans eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in der 23. Änderung des Flächennutzungsplans berücksichtigt wurden, und
aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Verfahrensablauf

Aufstellungsbeschluss 05. 09. 2019

Von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung
gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB wird gem. § 3 (1) Satz
3 Nr. 2 BauGB abgesehen, da für das Gebiet bereits im
Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan
Nr. 126 frühzeitige Beteiligungsverfahren durchgeführt
wurden.

Entwurfs- /Auslegungsbeschluss 10. 09. 2020

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 24. 1 1.2020

Beteiligung der Behörden / TöB gem. § 4 (2) BauGB mit ^ ^ ^^
Schreiben vom

bis 23. 12.2020

Prüfung der Anregungen und Stellungnahmen

Abschließender Beschluss

16. 06. 2021

16.06.2021

2 Ziele der 23. Änderung des Flächennutzungsplans

Mit der 23. Änderung des Flächennutzungsplans in Verbindung mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 126 beabsichtigt der Segler-Verein in Abstimmung mit der Stadt Eu-
tin, eine Beseitigung des südlich gelegenen Winterlagers für Boote, ein großzügi-
geres Raumangebot für die Vereinsmitglieder in Gebäuden und eine Öffnung des
Vereinsgeländes für ein breiteres Angebot für den Wassersport und Wassertouris-
mus.

Mit einem dritten Gebäude auf dem Gelände des Vereins ist beabsichtigt, die über-

wiegende Zahl der Boote im Winter unterzustellen. Mit dem größeren Raumange-
bot durch das dritte Gebäude können die derzeit engen Räumlichkeiten entzerrt
und Platz geschaffen werden für weitere Angebote im Bereich Wassersport und
Wassertourismus. Die Steganlagen auf dem Wasser sollen dabei unverändert blei-
ben.

Mit den Begriffen Wassersport und Wassertourismus sind sowohl freizeit- als auch
tourismusbezogene Aktivitäten auf dem Wasser gemeint, wobei Freizeitaktivitäten
mehr oder weniger regelmäßig an denselben Standorten bzw. in denselben Re-
vieren ausgeübt werden (z. B. Segeln als Mitglied im Segler-Verein). Touristische
Motive sind dagegen nicht mit einer derartigen Regelmäßigkeit verbunden. Die
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Reise und der Aufenthalt von Personen, für die der Aufenthaltsort weder haupt-
sächlicher noch dauernder Wohn- und Arbeitsort ist, beziehen sich hierbei auf

Übernachtungsreisen ebenso wie aufTagesausflüge.

Neben dem Angebot für den Segelsport, sollen auch weitere Angebote des Was-
sersports bei Touristen das Interesse für die Nutzung der Sonderbaufläche we-
cken, so Z.B. für Kanadier und Kajak fahren, Stand Up Paddling und Tretboote.

3 Auswahl des Plans nach Abwägung mit den geprüften, in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten

Bei der Betrachtung plankonformer Alternativen sind die Ziele des Bauleitplans zu
berücksichtigen. Zu prüfen sind mithin allein plankonforme Alternativen. Hierfür
sind bezüglich der Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung
Wassersport, Wassertourismus auf dem bestehenden Gelände des Segler-Ver-
eins insbesondere folgende Aspekte maßgeblich:

. Nicht erforderlich sind Überlegungen, ob unter Umweltaspekten für den be-
troffenen Bereich andere Nutzungsausweisungen in Betracht kommen, etwa
die Ausweisung naturnaher Flächen anstelle des Sondergebiets.

. Bei standortgebundenen Darstellungen, Z. B. die Darstellung einer Sonderbau-
fläche mit der Zweckbestimmung Wassersport, Wassertourismus auf dem be-
stehenden Gelände des Segler-Vereins, ist nicht etwa die Alternative zu prüfen,
ob das geplante Sondergebiet andernorts neu ausgewiesen werden könnte.

Wann die Stadt welche Alternativen in welcher Intensität zu prüfen hat, ist letztlich

eine Frage des Abwägungsgebots. Dabei wird die Stadt allenfalls die Alternativen
einzubeziehen haben, die bei objektiver Betrachtungsweise vernünftig erscheinen.
Dazu gehören die Möglichkeiten, die sich der Stadt aufdrängen, sowie diejenigen,
die im Rahmen der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung vorgeschlagen
werden.

Die Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Wassersport, Wassertourismus
kann nicht an anderer Stelle im Seepark oder an einem anderen Uferbereich des
Großen Eutiner Sees neu gebaut werden, ohne dabei das Landschaftsbild oder
die Natur und Landschaft erheblich zu beeinträchtigen. Es handelt sich um eine
standortgebundene Darstellung.

Unter Beachtung dieser Vorgaben gibt es zu dem vorgesehenen Standort der Son-
derbaufläche keine plankonformen Alternativen.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

4 Berücksichtigung der Umweltbelange

Bei der Aufstellung der 23. Änderung des Flächennutzungsplans haben in Bezug
auf die Umweltbelange insbesondere folgende Planungen, Berichte und Gutach-
ten Berücksichtigung gefunden:

> Urte Schlie 2019: Biotoptypenkartierung zum B-Plan Nr. 126, Stadt Eutin, See-
park Eutin. Lageplan (M 1 : 500). Stand: 16. 05. 2019

> Prokom 2020: Ersatzpflanzungen Seepark. Stand: 06. 07. 2020

> Dipl. -Biol. Björn Leupolt 2021: Artenschutzrechtliche Stellungnahme bezüglich
der geplanten Fällung von fünf Bäumen auf dem Gelände des Seglervereins im
Seepark in Eutin. Stand: 25. 01. 2021

> Dipl. -Biol. Karsten Lutz 2021: Faunistische Potenzialanalyse mit Artenschutz-
Untersuchung und FFH-Verträglichkeitsstudie für einen B-Plan am Seglerverein
Eutin. Stand: 26. 01. 2021

> Baukontor Dümcke 2014: Eutin, Stadtentwicklung 2016+, Bereich Seepark,
hier: Baugrunduntersuchung und -beurteilung. Stand 11. 07. 2014

> Innenministerium Schleswig-Holstein 2004: Regionalplan 2004 für den Pla-
nungsraum II Schleswig-Holstein Ost - Kreisfreie Stadt Lübeck, Kreis Osthol-
stein

> Digitaler Landwirtschafts- und Umweltatlas des Landes Schleswig-Holstein o. J.
URL: http://www. umweltdaten. landsh. de/atlas/scripVindex. php Stand Mai

> Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010: Landesentwicklungs-
plan Schleswig-Holstein

> Stadt Eutin 2005: Landschaftsplan Eutin. Stand. 28. 10.2005.

> Stadt Eutin 2006: Flächennutzungsplan der Stadt Eutin. Erstaufstellung vom
07. 07.2006 und nachfolgende Änderungen.

> Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-
rung des Landes Schleswig-Holstein 2020: Landschaftsrahmenplan. Planungs-
räum III. Karten 1 - 3, jeweils Blatt 2.

> Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration, Landesplanungsbe-
hörde vom 2020: 2. EnhA/urf 2020. Fortschreibung LandesenhA/icklungsplan

Schleswig-Holstein.

> Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten Schleswig-Holstein 1999: Land-
schaftsprogramm Schleswig-Holstein 1999. Stand: Mai 1999

Auf der Grundlage der o. g. Unterlagen werden Maßnahmen aufgezeigt, mit denen
die Umweltbelange berücksichtigt werden.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw.
zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des
gesamten Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vermeiden oder
verringern.

> Schutz des Bodens vor vermeidbaren Beeinträchtigungen

Für die Gebäudeerrichtung erforderliche Stell- und Lagerflächen sind nur auf
bereits beanspruchten Flächen vorzusehen.

Es erfolgt keine baubedingte Inanspruchnahme von Seitenflächen.

> Vermeidung von Schadstoffemissionen

Durch sachgerechten Umgang mit Öl, Schmierstoffen und Treibstoffen in der
Bauphase, ist eine Gefährdung des Grundwassers und des Bodens durch diese
Stoffe zu vermeiden.

> Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Staub- und Lärmemissionen

Möglichen Staubemissionen ist durch betriebliche Maßnahmen entgegenzuwir-
ken. Dabei sind die Fahrwege und Flächen bei Bedarf zu befeuchten und bei
Bedarf zu reinigen.

Zur Vermeidung von unnötigen Lärmemissionen während der Bauphase, sind
nur Baumaschinen und Baufahrzeuge zum Einsatz zu bringen, die dem neues-
ten Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen.

> Vermeidung von Beeinträchtigungen zu erhaltender Grünflächen und Ge-
hölzstrukturen

Bei Baumaßnahmen in der Nähe von Bäumen sind die Bäume während der

Baudurchführung vor Beeinträchtigungen gemäß DIN 18920 zu schützen
(Schutzabgrenzungen, Baumschutz, je nach Bedarf). Kronentraufbereiche sind
nicht zu befahren, Bodenmassen und anderes Baumaterial dürfen in den Kro-
nentraufbereichen nicht gelagert werden. Gehölzschnitte und andere erforder-
liche Maßnahmen der Baumpflege erfolgen nach den Empfehlungen der ZTV-
Baumpflege.

> Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser

Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser auf Fußwegen, Rasen und
Schotter kann vor Ort versickern. Das anfallende unbelastete Niederschlags-
wasser auf den Dachflächen und das überschüssige Niederschlagswasser aus
der Dachbegrünung kann in den Großen Eutiner See abgeleitet werden. Infol-
gedessen bleibt das Niederschlagswasser dem Wasserkreislauf vor Ort erhal-
ten. Nachteilige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt werden so vermieden.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun
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Abb. 1: Lage und Nummerierung der von Dipl. -Biol. Björn Leupolt 20211
untersuchten Bäume

> Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

Keine Rodung der Bäume mit der Nummer 1, 4 und 5 (siehe Abb. 1) in der
Brutzeit vom 01. März bis 30. September (allgemein gültige Regelung § 39
BNatSchG). Zum Schutz der Fledermäuse ist für die potenziellen Fledermaus-
quartierbäume dieser Zeitraum bis zum 30. November auszudehnen. Diese Er-
Weiterung entfällt, wenn vor der Fällung der Nachweis erbracht wird, dass keine
Fledermäuse vorhanden sind.

Durch die aktuelleren Untersuchungen von LEUPOLT 2021 wurde das Fleder-
mausvorkommen bzw. -potenzial in den Bäumen inzwischen genauer unter-
sucht. Im Hinblick auf den Baum mit Winterquartierpotenzial (Nr. 3 in Abb. 1)
ergeben sich nach LEUPOLT 2021 zwei mögliche Vorgehensweisen:

Dipl.-Biol. Björn Leupolt 2021: Artenschutzrechtliche Stellungnahme bezüglich der ge-
planten Fällung von fünf Bäumen auf dem Gelände des Seglervereins im Seepark in Eu-
tin. Stand: 25.01.2021
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

o Variante 1: Kappung bis zum Kronenansatz außerhalb der Fledermauswin-
ter- und Wochenstubenquartierzeit (somit 15.03. bis 15.04. oder 15.09. bis
31. 10. ) unter biologischer Begleitung. Hierdurch würde das mögliche Quar-
tier erhalten bleiben. Zur Frühjahrszeit ist auf einen möglichen Brutbesatz
des Baumes durch Vögel zu achten.

o Variante 2: Vorsichtiges Öffnen des Quartieres zwischen Fledermauswinter-
sowie Wochenstubenquartierzeit (somit 15.03. bis 15.04. oder 15.09. bis
31. 10. ) unter biologischer Begleitung. Sollten Fledermäuse vorgefunden
werden, müssten diese ortsnah umgesiedelt werden. Ergeben sich Hinweise
für einen zurückliegenden Fledermausbesatz (Kotreste etc. ) muss der Ver-
lust des Quartieres durch die orts- und zeitnahe Anbringung von Fleder-
mauskästen ausgeglichen werden.

Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Dachbegrünung

Im Plangeltungsbereich der 23. Änderung des Flächennutzungsplans ist eine ex-
tensive Dachbegrünung vorgesehen. Die Substratstärke beträgt rd. 5 -10 cm und
die Ansaat erfolgt mit Krautern. Bei der Verwendung von Krautern für die Dachbe-
grünung ist darauf zu achten, dass die Pflanzen trockenheitsveri:räglich und frost-
unempfindlich sind, sodass eine Einsaat mit Sedum empfohlen wird.

Ökokonto Dodauer See

Der erforderliche Ausgleich für die Eingriffe in den Boden kann über das stadtei-
gene Ökokonto "Dodauer See" erbracht werden.

Das Ökokonto liegt rd. 4, 7 km westlich des Seeparks an der Stadtgrenze nördlich
der B 76. An der Südwestseite des Dodauer Sees verläuft ein markierter Haupt-

wanderweg von Kreuzfeld nach Majenfelde. In Kreuzfeld gibt es Anschlüsse zu
verschiedenen Naturparkwanderwegen, Z. B. "Bergengehölz", "Braaker Knickland-
schaft", und zu Gemeinderundwanderwegen der Gemeinden Bösdorf und Ma-
lente. In Majenfelde gibt es Anschlüsse an Gemeinderundwanderwege der Ge-
meinde Bosau. Neben der ökologischen Aufwertung führen die Naturschutzmaß-
nahmen am Dodauer See auch zur Erhöhung des Erlebniswertes, zur Erhöhung
der Strukturvielfalt und damit zur Aufwertung des Landschaftsbildes.

Entwicklun sziel:

Wiederherstellung einer Seefläche (ca. 17, 5 ha) als Nebenverbundachse im
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem.

Maßnahmen:

> Stilllegung des Schöpfwerkes

> Anstau des Dodauer Sees auf ein Niveau von 46, 50 m

Seite 8 von 15



23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

> extensive Beweidung der umgebenden Niederung

> Aufhebung der Ablauf-Verrohrung zur Schwartau

> Herstellung einer großzügigen Querungsmöglichkeit der B 76

Zielarten:

Zahlreiche Amphibien (Flachsee mit wechselnden Wasserständen + temporär
überstaute Wiesen) wenig Wiesenvogelarten, da Wiesenflächen zu kleinräumig;
evtl. Wachtelkönig (in geringer Dichte), Rothals- und Zwergtaucher, Knäkente, evtl.
später auch Rohrdommel, Kranich, Nahrungsgewässer für Seeadler.

Pflanzung von Ersatzbäumen

Im Bereich des Seeparks werden insgesamt 9 Ersatzbäume gepflanzt. Hiervon
befinden sich 5 Standorte südwestlich des Plangeltungsbereichs und 4 Standorte
südlich des Plangeltungsbereichs. Es werden ausschließlich Schwarz-Erlen (Al-
nus glutinosa) gepflanzt.

ArtenschutzrechtlicheKompensationsmaßnahmen

Es ergeben sich aufgrund der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44
BNatSchG folgende notwendige Maßnahme:

. Bereitstellung einer künstlichen Höhle für den Verlust des Höhlenbaumes Nr. 4
(siehe Abb. Nr. 1). In Frage kommen die Kastentypen, die in ihrer Bauform den
Vogelnistkästen ähneln.

. Bereitstellung künstlicher Höhlen für Fledermäuse für verloren gehende Quar-
tiere in den Bäumen der Abbildung Nr. 1. Diese Maßnahme entfällt, wenn vor
der Fällung der Nachweis erbracht wird, dass keine Fledermäuse vorhanden
sind. Die Anzahl, die Art und die Standorte der anzubringenden Ersatz-Quar-
tiere werden nach der Fällung von einem fachkundigen Biologen in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehörde festgelegt.

. Installation von Nisthöhlen für Brutvögel für den Verlust des Höhlenbaumes Nr.
5. Anstelle der weit verbreiteten "Meisenkästen" sollten besser Typen für be-

drängtere Arten verwendet werden, Z. B. für Stare, Gartenrotschwanz und Grau-
Schnäpper

. Die künstlichen Quartiere können an den neuen Gebäuden oder an Bäumen

der Umgebung installiert werden.

. Umhängen der in den zu fällenden Bäumen hängenden Meisenkästen an
Bäume im Ptangeltungsbereich oder in der ortsnahen Umgebung. Die Stand-
orte der anzubringenden Meisenkästen werden nach der Fällung von einem
fachkundigen Biologen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde
festgelegt.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

5 Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung

5. 1 Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB

Vorgebrachte Anregungen

Denkmalpflegerische Belange werden durch
die Planung berührt:
Ich weise darauf hin, dass sich innerhalb der
Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches
der Planung ein als unbewegliches Kultur-
denkmal gemäß § 8 DSchG erfasstes Objekt
befindet. Hierbei handelt es sich um das so-

enannte "Bootshaus".

In der Begründung ist unter Abschnitt
5. 2. 1. 10 "Schutzgüter, Kultur- und sonstige
Sachgüter" darauf hinzuweisen, dass die In-
standhaltung, die Veränderung, die Vernich-
tung und die Veränderung der Umgebung ei-
nes unbeweglichen Kulturdenkmals einer
denkmalrechtlichen Genehmigung bedarf (§
12 1 DSchG .
In der Planzeichnung ist die Anordnung der
Neubaufläche südlich des Bootshauses als
nicht denkmalverträglich einzustufen, da
diese zu dicht an das Kulturdenkmal heran-
rückt. Für die Neubaufläche ist mindestens
der gleiche Abstand zu wählen, wie zwi-
sehen Bootshaus und nördlicher Baufläche
Bestandsbau .

In der Planzeichnung ist die Umgrenzung für
die Flächen, die als Stellplätze vorgesehen
sind, um drei Meter vom Bootshaus abzurü-
cken. Eine Stellplatzanlage direkt vor der
Außenwand des Kulturdenkmals ist als nicht
denkmalverträglich anzusehen (z. B. Mög-
lichkeit der Anfahrtschäden .
Die Löschwassermenge von mind. 96 m3/h

für 2 Stunden im Umkreis von 300 m ist auch
wegen der Sportbootlagerung erforderlich
und als Teil der Erschließung bereits im Bau-
leit lanverfahren nachzuweisen.
Bei einer Löschwasserentnahme aus dem
Eutiner See ist eine entsprechende Einrich-
tun em. DIN 14210 herzustellen.

Der überplante Bereich befindet sich jedoch
in einem archäologischen Interessengebiet,
daher ist hier mit archäologischer Substanz
d. h. mit archäologischen Denkmalen zu
rechnen.
Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15
DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder
findet, hat dies unverzü lich unmittelbar

Berücksichtigung

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Bezeichnung "Bootshaus" wird in die Be-
gründung unter Ziffer 2. 9 eingefügt.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Formulierung wird in die Begründung un-
ter Ziffer 5. 2. 1. 10 eingefügt.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Nach Abstimmung mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde wird die geplante Bootsla-
gerhalle nach Süden verschoben.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Nach Abstimmung mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde wird die Umgrenzung für
Stellplätze nördlich des Bootshauses um
3 m vom Gebäude abgerückt.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Formulierung zur Löschwassermenge
wird in die Begründung unter Ziffer 4. 7.1
eingefügt.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Formulierung wird in die Begründung un-
ter Ziffer 4. 7. 1. ein efü t.
Die Anregung wird berücksichtigt.
Der Hinweis auf das archäologische Interes-
sensgebiet wird in der Begründung unter
den Ziffern 2.9 und 5.2. 1. 10 sowie in den
Hinweisen in den textlichen Festsetzungen
und in der Begründung ergänzt.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Vorgebrachte Anregungen
oder über die Gemeinde der oberen Denk-
malschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-
pflichtung besteht ferner für die Eigentüme-
rin oder den Eigentümer und die Besitzerin
oder den Besitzer des Grundstücks oder des
Gewässers, auf oder in dem der Fundort

liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem
Fund geführt haben. Die Mitteilung einer
oder eines der Verpflichteten befreit die Ub-
rigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben
das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
verändertem Zustand zu erhalten, soweit es
ohne erhebliche Nachteile oderAufwendun-
gen von Kosten geschehen kann. Diese Ver-
pflichtung erlischt spätestens nach Ablauf
von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht
nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veränderungen und Verfärbungen
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Allerdings ist die Stellung des geplanten
Neubaus denkmalpflegerisch unverträglich,
da dieser zu dicht an das Kulturdenkmal her-
anrückt und dadurch in seiner Wirkung be-
einträchtigt. So ist mindestens der gleiche
Abstand zu wählen, wie er zwischen dem
nördlichen Bestandbau und dem Kultur-
denkmal bereits besteht.
Darüber hinaus sind auf die Genehmigungs-
pflichten gemäß § 12 (1) DSchG SH in der
Be ründun hinzuweisen.

Berücksichtigung

Die übrigen Hinweise sind bereits in die
textlichen Festsetzungen und in die Begrün-
düng als hlinweise aufgenommen.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Nach Abstimmung mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde wird die geplante Bootsla-
gerhalle nach Süden verschoben.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Formulierung wird in die Begründung un-
ter Ziffer 5. 2. 1. 10 ein efü t.

5. 2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

Vorgebrachte Anregungen
Öffentliche Toiletten
tm Teilgebiet 3 des Planes ist vorgesehen,
dass in den geplanten Gebäuden auch öf-
fentliche Toiletten errichtet werden können.
1. Der Verein würde sich wünschen, dass

alternativ zu den Toiletten in diesem Teil-
gebiet die Möglichkeit besteht, dass im
Teilgebiet als Anbau an die Bootshalle
zum Seepark an der Ecke des Gebäudes
in Richtung Bebensundbrücke ein Anbau
für öffentliche Toiletten entstehen kann.

Begründung: Die Errichtung von Gebäuden
im Teilgebiet 3 und somit auch der öffentli-
chen Toiletten kann weit in der Zukunft lie-
en. Ein Anbau an die Bootshalle wäre auch

Berücksichtigung

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die öffentliche Toilette soll zwischen dem
bestehenden Gebäude und dem Be-
bensundweg, am Nordende des Gebäudes
als Anbau entstehen.
Die im Vorentwurf mögliche Toilette in der
geplanten Bootslagerhalle im Teilgebiet 3
entfällt.
Die Planzeichnung und die Begründung
werden entsprechend geändert.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Vorgebrachte Anregungen

wegen der Nähe zu vorhandenen Anschlüs-
sen für die Entsorgung und dem Zugang aus
dem öffentlichen Bereich sinnvoll. Nachteilig
wäre der Wegfall von einigen an dieser
Stelle vorgesehenen Parkplätzen. Die Frage
wäre ob und wo auf dem Gelände ein Aus-

leich eschaffen werden kann.

Zuwegung
In TOP 1.3 wird in Bezug auf das Teilgebiet
2 unter anderem ein Gastronom iebetrieb so-
wie ein Kiosk als zulässig angesehen. Unter
TOP 4. 1 wird aufgeführt, für welchen Kreis
die Befahrbarkeit des ansonsten für Rad und
Fußweg vorgesehene Erschließungsweges
zulässig ist.
2. Zu TOP 4.1
M. E. fehlt hier der Lieferantenverkehr und
Mitarbeitern für die zugelassene Nutzung,
sowie der Zugang von Handwerkern Z. B. bei
Boots und Grundstücksreparaturen und der
Zugang von Fahrzeugen zur Entsorgung der
Kläranla e.
Werkstatt
3. ZU TOP 1. 4 zum Teilgebiet 3:
Es wäre wünschenswert auch in dem Ge-
bäude auf dem Teilgebiet 3 den Einbau einer
Werkstatt zuzulassen, damit die jetzt im
Bootshaus befindliche Werkstatt (Teilgebiet
2) dorthin ausgelagert werden kann, um im
Bootshaus Schulungsräume schaffen zu
können.

Berücksichtigung

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die textlichen Festsetzungen werden soweit
ergänzt, dass die Befahrbarkeit der Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
durch den genannten Personenkreis mög-
lich sein wird.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die textlichen Festsetzungen werden
Teilgebiet 3 um eine Werkstatt ergänzt.

im

5.3 Frühzeitige Abstimmung mit den Nachbargemeinden

Im Ergebnis der frühzeitigen Abstimmung mit den Nachbargemeinden sind keine
Anregungen zu berücksichtigen.

5.4 Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB

Vorgebrachte Anregungen
Hinweise:

a)Niederschlagswasserbeseitigung
Die geplante Einleitung in den großen Euti-
ner See ist mit dem Eigentümer (Land S-H -
> Landesbetrieb für Küstenschutz, National-
park und Meeresschutz Schleswig-Holstein
LKN. SH abzustimmen.

Ob ein Antrag zur Einleitung erforderlich ist,
ist vom Maßnahmenträger im Rahmen des

Berücksichtigung

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Einleitung von Niederschlagswasser für
die geplante Halle wird im Rahmen der Bau-
genehmigung mit Landesbetrieb abge-
stimmt.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Der Vorhabenträger wird im Rahmen der
Bau enehmi un die Prüfun vornehmen.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Vorgebrachte Anregungen

Anliegergebrauchs nach Landeswasserge-
setz ei enverantwortlich zu rufen.
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher
Sicht wird folgende Stellungnahme abgege-
ben:
Landschaftsschutz ebiet
Das Plangebiet ist Bestandteil des Land-
schaftsschutzgebietes "Holsteinische
Schweiz". Im Kap. 4. 5. 1 bzw. 5.2. 1 "Land-
schaftsschutzgebiet" der Begründung zum
Bebauungs- und Flächennutzungsplan wird
auf das Erfordernis der Befreiung gemäß
§ 67 Abs. 1 BNatSchG aufgrund des § 61
LNatSchG hingewiesen, im nachfolgenden
Kap. 5. 1. 2 bzw. 6. 1.2 "Umweltschutzziele
aus einschlägigen Fachgesetzen und Fach-
Planungen sowie ihre Berücksichtigung"
wird nur noch von einer Ausnahme ausge-
an en. Dieses ist richti zustellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bislang
keine Inaussichtstellung einer Befreiung von
dem Verbot des § 61 Landesnaturschutzge-
setz bei der unteren Naturschutzbehörde
beantragt wurde. Dieses ist nachzuholen.
Grundsätzlich bleibt derzeit festzustellen,
dass für die im vorliegenden Planentwurf
dargestellte Neugestaltung des Geländes
eine Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck der
LSG-Verordnung gesehen wird, da es sich
um Einrichtungen für eine landschaftsbezo-
gene Erholung (Wassersport/Wassertouris-
mus) handelt und das geplante Gebäude zur
Lagerung von Booten/Werkstatt so gestaltet
werden soll, dass u. a. auch durch die ge-
planten Festsetzungen zum Erhalt beste-
hender Eingrünungen und Neupflanzungen
auf dem Gelände sich das Gebäude in die
Landschaft einfü en wird.
Die Fällung der Baumkrone im Herbst ober-
halb des potenziellen Winterquartiers, wie
hier vorgesehen, kann zu einer erheblichen
Störung eines Winterquartiers führen und ist
daher unzulässig. Die Angaben sind anzu-
passen. Es wird darauf hingewiesen, dass,
sofern tatsächlich ein Winterquartier vorhan-
den sein sollte, vor einer Beseitigung funkti-
onsfähige Ersatzquartiere zur Verfügung
stehen müssen.

Hinweist

Die Angaben in den Unterlagen zu den Fäll-
Zeitpunkten sind uneinheitlich:
Im Kapitel 3. 3 "Wirkungen auf Fledermäuse"
des artenschutzfachlichen Beitra s sowie in

Berücksichtigung

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Begründungen der Bauleitpläne werden
in den Kapiteln 5. 1. 2 und 6. 1.2 korrigiert.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Der Antrag für eine Befreiung wird zeitnah
gestellt.
Die hlinweise, dass von der UNB mit der
Neugestaltung des Geländes eine Verein-
barkeit mit dem Schutzzweck der LSG-Ver-
Ordnung gesehen wird, wird zur Kenntnis ge-
nommen und bei der Antragstellung berück-
sichtigt.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die artenschutzrechtliche Stellungnahme,
der artenschutzfachliche Beitrag und die Be-
gründungen zu den Bauleitplänen werden
entsprechend der von der UNB genannten
Maßnahmen angepasst.

Die Anregung wird berücksichtigt.
Der artenschutzfachliche Beitrag wird korri-
giert.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Vorgebrachte Anregungen
der artenschutzrechtlichen Stellungnahme
wird richtigerweise von einem Zeitraum zwi-
sehen dem 01. 12. und 28.02. eines Jahres
ausgegangen, im Kapitel "Kompensations-
und Vermeidungsmaßnahmen" des arten-
schutzfachlichen Beitrags (S. 24) wird dage-
gen nur die Schutzfrist des § 39 BNatSchG
übernommen. In den Begründungen des Be-
bauungs- und Flächennutzungsplanes sind
die korrekten An aben enthalten.
Landschaftsschutz ebiet

Das Vorhaben liegt innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes "Holsteinische
Schweiz" und in einem Bereich mit einem
hochwertigen und sensiblen Landschafts-
bild. Der Bereich ist bereits jetzt durch eine
Bebauung geprägt.
Bereits in meiner Stellungnahme zum Ent-
wurf des Bebauungsplanes habe ich festge-
stellt, dass für die im vorliegenden Planent-
wurf dargestellte Neugestaltung desvorhan-
denen Geländes eine Vereinbarkeit mit dem
Schutzzweck der LSG-Verordnung gesehen
wird. Es handelt sich um Einrichtungen für
eine landschaftsbezogene Erholung (Was-
sersport/ Wassertourismus) und das ge-
plante Gebäude zur Lagerung von Boo-
ten/Werkstatt soll so gestaltet werden, dass
u.a. auch durch die geplanten Festsetzun-
gen zum Erhalt bestehender Eingrünungen
und Neupflanzungen auf dem Gelände sich
das Gebäude in die Landschaft einfügen
wird. Da es sich um einen Neubau und nicht
nur um eine wesentliche Änderung baulicher
Anlagen handelt, wird eine Befreiung gemäß
§ 67 Abs. 1 BNatSchG erforderlich. Diese
kann erteilt werden, wenn

1. dies aus Gründen des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses, einschließlich sol-
eher sozialer und wirtschaftlicher Art, not-
wendig ist oder

2. die Durchführung der Vorschrift im Ein-
zelfall zu einer unzumutbaren Belastung
führen würde und die Abweichung mit
den Belangen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vereinbar ist.

Eine Befreiung gemäß§ 67 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG aufgrund des § 61 LNatSchG
wird für dieses Vorhaben in Aussicht estellt.
Gewässerschutzstreifen
Gemäß§ 61 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 35
Abs. 2 LNatSchG dürfen an Seen mit einer
Größe ab 1 ha in einem Abstand von 50 m

Berücksichtigung

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Inaussichtstellung einer Befreiung ge-
maß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird in der
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 126
ergänzt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Inaussichtstellung einer Ausnahme ge-
maß 61 Abs. 1 BNatSchG i.V. m. 35 Abs.
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23. Änderun des Flächennutzun s lans der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärun

Vorgebrachte Anregungen
landwärts von der Uferlinie keine baulichen

Anlagen errichtet werden. Das Vorhaben
liegt innerhalb des Gewässerschutzstrei-
fens. Eine Ausnahme gern. § 51 LNatSchG
auf Grundlage des 35 Abs. 4 LNatSchG
kann in Aussicht gestellt werden, da das
Vorhaben mit den Belangen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege vereinbar ist
und auch keine sonstigen öffentlichen Be-
lan e ent e enstehen.
Der Wasser- und Bodenverband
Schwentine ist von der o.g. Bauleitplanung
nicht direkt betroffen.

Folgende Anregung wird seitens des Was-
ser- und Bodenverbandes Schwentine her-
vorgebracht:
Um einer Verschärfung des Großen Eutiner
Sees entgegen zu treten, sollte das Regen-
wasser vollständig im Plangebiet versickern.

Berücksichtigung

2 LNatSchG wird in der Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 126 ergänzt.

Die Anregung des Wasser- und Boden-
verbandes Schwentine wird teilweise be-
rücksichtigt.
In den Bereichen des Geländes außerhalb
des Hallenneubaus und des Neubausderöf-
fentlichen Toilette wird es keine wesentli-
chen Veränderungen der bestehenden Ent-
wässerungssituation geben.
Für die neue Halle ist eine extensive Dach-
begrünung festgesetzt. Die Einleitung des
noch anfallenden überschüssigen Oberflä-
chenwassers wird mit dem Eigentümer des
Großen Eutiner Sees abgestimmt. Insge-
samt wird eine Versickerung des Oberflä-
chenwassers auf dem Gelände des Segler-
Vereins angestrebt.

5.5 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB

Im Ergebnis der öffentlichen Auslegung sind keine Anregungen zu berücksichti-
gen.

5.6 Abstimmung mit den Nachbargemeinden

Im Ergebnis der Abstimmung mit den Nachbargemeinden sind keine Anregungen
zu berücksichtigen.

Eutin, den 24. NOV. 2021 ^\e(/^^. '<t-

OSTHÖ^'

Cars ehnk

- Bürgermeister
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